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Anhang 6 

Besoldungsrichtlinien für Katechetinnen und Katecheten 

im Nebenamt vom 28. Oktober 2015 

§  1 Geltungsbereich 
1 Die vorliegenden Besoldungsrichtlinien haben Gültigkeit für Personen, die Kate-

chese im Nebenamt erteilen. 
2 Für Katechetinnen und Katecheten ist ein festes teilzeitliches Anstellungsverhältnis 

zu begründen (unter Angabe einer Bandbreite mit minimalem und maximalem 

Beschäftigungsgrad), wobei die definitive Stundenzahl jährlich durch die Kirchen-

vorsteherschaft festgelegt wird. 
3 Für alle übergeordneten und in diesen Besoldungsrichtlinien für Katechetinnen und 

Katecheten nicht geregelten Bereiche gilt die Besoldungsverordnung der katholi-

schen Landeskirche Thurgau (BVO)1). 

§  2 Jahrespauschale, Ferien 
1 Die Besoldung wird in einer Jahresstunde festgelegt, welche monatlich ausbezahlt 

wird. In der Jahresstunde sind der 13. Monatslohn und die Ferien abgegolten. 
2 Wird die Besoldung nach Massgabe der erteilten Lektionen ausgerichtet oder ist 

die Abrechnung pro rata temporis vorzunehmen, ist die Jahresstunde durch 40 zu 

teilen. Bei entschuldigtem Ausfall einer Lektion erfolgt kein Abzug. 

§  3 Besoldungsansatz, Einreihungsplan, Stufeneinreihung, Umrechnungssatz 
1 Die Besoldungsansätze pro Jahresstunde richten sich nach der Lohntabelle der 

Besoldungsverordnung der Katholischen Landeskirche gemäss Anhang 1. 
2 Es gilt folgender Einreihungsplan: 

1. Katechetinnen und Katecheten im Nebenamt für die Primarstufe: Lohn-

klasse 14 

2. Katechetinnen und Katecheten im Nebenamt für die Sekundarstufe I: 

Lohnklasse 15 

3. Katechetinnen und Katecheten mit einem Diplom einer katechetischen 

Fachhochschule (Religionspädagogisches Institut Luzern RPI) oder ähnli-

ches: Lohnklassen 16 bis 17 
3 Die Stufeneinreihung erfolgt aufgrund der Erfahrung. 
4 Die Jahresstunde beträgt 4,5 % des Jahreslohns der entsprechenden Lohnklasse und 

Lohnstufe, bei Parallellektionen (gleicher Unterrichtsstoff in mehreren Klassen) 

beträgt sie 4 % des Jahreslohnes. 
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5 Für Unterrichtende ohne Fähigkeitsausweis beträgt die Jahresstunde 85 % des 

ordentlichen Besoldungsansatzes. 

§  4 Berufsauftrag 
1 Über den Unterricht (inkl. Vor- und Nachbereitung) hinaus gehören zum Auftrag 

insbesondere die Gestaltung von Elternabenden, die Gespräche mit Eltern, Behörden 

oder Schulleitungen, die Mitwirkung in der Liturgie (im Kontext des Religionsunter-

richts), die Weiterbildung sowie die Zusammenarbeit mit anderen Katechetinnen 

und Katecheten, dem Seelsorgeteam und der Kirchenvorsteherschaft. Die Details 

werden in der Anstellung geregelt. 
2 Die über den Unterricht hinausgehenden Aufgaben dürfen 15–20 % der Anstellung 

nicht überschreiten. 

§  5 Zusätzliche Aufgaben 
1 Zusätzliche Aufgaben wie Sakramentenkatechese, Intensivtage, Liturgien, Ausflü-

ge, Projekte etc. werden nach Aufwand entschädigt. Für die Berechnung des Stun-

denlohnes gilt die Einstufung der Katechetin oder des Katecheten, bzw. die Entschä-

digung von Überstunden als Basis, d. h. Jahreslohn geteilt durch die Bruttojahresar-

beitszeit.  
2 Für die Begleitung eines entsprechenden Angebotes gilt der Faktor 1, für die 

Mitleitung wird mit Faktor 1,5 multipliziert, für die Hauptleitung mit Faktor 2; darin 

sind Vor- und Nachbereitung eingeschlossen. 
3 Im Einvernehmen zwischen der Katechetin bzw. dem Katecheten und der Kirchen-

vorsteherschaft kann auch eine Pauschalentschädigung vereinbart werden. 

 

Entschädigung = Präsenzstunden * (
𝐽𝑎ℎ𝑟𝑒𝑠𝑙𝑜ℎ𝑛

𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑗𝑎ℎ𝑟𝑒𝑠𝑎𝑟𝑏𝑒𝑖𝑡𝑠𝑧𝑒𝑖𝑡
) * Faktor 

§  6 Stufenanstieg 
1 Beförderungen und Stufenanstiege erfolgen gemäss §§ 9 ff. Besoldungsver-

ordnung. 

§  7 Gültigkeit 
1 Die revidierten Besoldungsrichtlinien treten per 1. August 2016 (Schuljahr 

2016/17) in Kraft. Sie ersetzen die Richtlinien vom 6. Februar 2009. 

§  8 Übergangsbestimmung 
1 Die Neueinreihung von Katechetinnen und Katecheten in laufenden Anstellungs-

verhältnissen in die höhere Lohnklasse gemäss § 3 ist bis spätestens 1. August 2017 

vorzunehmen. 
2 Bei der Besoldungsanpassung kann im Jahr, in dem der Lohnklassenwechsel 

erfolgt, der Stufenanstieg  gemäss § 10 BVO ausgesetzt werden. 


